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Texte du Praesidium Amendement proposé

(1) Europol hat den Auftrag; die Tä-
tigkeit der Polizeibehörden und der an-
deren Strafverfolgungsbehörden der
Mitgliedstaaten sowie deren gegenseiti-
ge Zusammenarbeit bei der Prävention
und Bekämpfung der zwei oder mehrere
Mitgliedstaaten betreffenden schweren
Kriminalität, des Terrorismus und der
Kriminalitätsformen, die ein gemeinsa-
mes Interesse verletzen, das Gegens-
tand einer Politik der Union ist, zu unter-
stützen und zu fördern.

(2) Die Struktur, die Arbeitswiese,
der Tätigkeitsbereich und die Aufgaben
von Europol werden durch Europäische
Gesetze festgelegt. Zu diesen Aufgaben
kann Folgendes gehören:

a)      Einholen, Speichern, Verarbeiten,
Analysieren und Austauschen der
insbesondere von den Behörden
der Mitgliedstaaten oder Dritt-
staaten oder von den Dienststellen
von Nicht-EU-Staaten übermittel-
ten Informationen;

b)      Koordinierung, Organisation und
Durchführung operativer Ermitt-
lungen und Maßnahmen, die ge-
meinsam mit den zuständigen Be-
hörden der Mitgliedstaaten oder
im Rahmen gemeinsamer Ermitt-
lungsgruppen erfolgen, gegebe-
nenfalls in Verbindung mit Euro-
just.
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der Tätigkeiten von Europol durch
das Europäische Parlament, an
der die nationalen Parlamente der
Mitgliedstaaten beteiligt werden,
werden ebenfalls durch Europäi-
sche Gesetze festgelegt.

(3) Europol darf operative Maßnah-
men nur in Verbindung und in Ab-
sprache mit den Behörden der
Mitgliedstaaten ergreifen, des-
sen/deren Hoheitsgebiet betroffen
ist. Die Anwendung von Zwangs-
maßnahmen fällt in die aus-
schließliche Zuständigkeit der
betreffenden nationalen Behörden.
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Begründung:

Weitere Zuständigkeitsübertragungen auf Europol bedeuten einen Souveränitäts-
verlust für die Mitgliedstaaten und bedürfen daher der Legitimation durch jeden
Mitgliedstaat.


